
650 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates VIII. GP. 

Bericht 

des Finanz- und Budgetausschusses 

über den Antrag der Abgeordneten Ma
chunze, Ferdinantla Flossmann und' Genos
sen auf Novellierung des Bundesgesetzes vom 
25. Juni 1958 über die Gewährung von Ent
schädigungen für durch Kriegseinwirkung 
oder durch politische Verfolgung erlittene 
Schäden an Hausrat und an zur Berufsaus
übung erforderlichen Gegenständen (Kriegs
und Verfolgungssachschädengesetz - KVSG.) 

(85/A). 

Die Abgeordneten Mac h u n z e, Ferdinanda 
F los s man n und Genossen haben in der 
81. Sitzung des Nationalrates vom 4. März .1959 
einen Antrag auf Nove1lierung des Bundes
gesetzes vom 25. Juni 1958 über die Gewährung 
von Entschädigung.en für durch Kriegseinwir
kung oder durch politische Verfolgung erlittene 
Schäden an Hausrat und an zur Berufsausübung 
erforderlichen Gegenständen (Kriegs- und Ver
folgungssachschädengesetz - KVSG.) eingebracht, 
der dem Finanz- und Budgetausschuß zur Be
ratung zugewiesen wurde. Der Finanz- und Bud
getausschuß hat den Initiativantrag i 0' seiner 
Sitzung am 11. März 1959 in Verhandlung ge
zogen. Hiebei haben die genannten Antragsteller 
Abänderungen gegenüber dem ursprünglichen 
Antrag vorgenommen. 

Der Ministerrat hat in- seiner Sitzung vom 
17. Feber 1959 einen' Bericht des Herrn Bundes
kanzlers über die zwischen österreichischen Zen
tralstellen und den britischen, französischen und 
US-Botschaften geführten. Besprechungen be': 
treffend die vergleichsweise Bereinigung gewisser 
Forderungen im Zusammenhang mit Art. 26 
Staatsvertrag zur Kenntnis genommen. Nach dem 
Ergebnis dieser Bespre'chungen sollen Zuwen
dungen und Leistungen des Hilfsfonds für poli
tisch Verfolgte mit dem Wohnsitz im Ausland, 
die unter Gruppe.A und B des Hilfsfondsstatutes 
gewährt werden, auf I Entschädigungen nach dem 

Kriegs- und Verfolgungssachschädengesetz über
haupt nicht, sonstige Zuwendungen und Lei
stungen des Hilfsfonds nur mit 10 v. H. auf 
Entschädigungen für Hausratsschäden und mit 
25 v. H. auf Entschädigungen für Schäden an 
zur Berufsausübung erforderlichen Gegenständen 
angerechnet werden. Da der geltende Text des 
Kriegs- und Verfolgungssachschädengesetzes eine 
volle Anrechnung derartiger Zuwendungen vor
sieht, ergibt sich die Notwendigkeit der Novel
lierung des Gesetzes.' 

Aus diesem Anlaß erscheint es auch ;zweck
mäßig, die nach dem geltenden Gesetz mit Ende 
Juni 1959 endenden Anmeldefristen bis zum Schluß 
des Jahres 1959 zu verlängern und gleichzeitig 
gewisse legistische Klarstellungen vorzunehmen, 
deren Durchführung nach den Erfahrungen, die 
bei der Handhabung des Gesetzes gemacht wur
den, geboten erscheint. 

Zu den einzelnen Bestimmungen des Gesetz
entwurfes in der nunmehr vorliegenden Fassung 
wird bemerkt: 

Zu Art. I Z. 1: 

Durch die Einfügung der Worte "oder Ein
griffe" soll klargestellt werden, ·daß nicht nur 
für Schäden, die durch behördliche Maßnahmen 
verursacht wurden, sondern entsprechend den 
Bestimmungen des Opferfürsorgegesetzes auch 
für Schäden, die auf Eingriffe von Angehörigen 
der NSDAP oder deren Gliederungen zurück
zuführen sind, Entschädigung gewährt wird. 

Zu Art. I Z. 2: 

Der Wortlaut des § 2 Abs. 2 und 3 des Ge
setzes hat insofern Auslegungsschwierigkeiten be
reitet, als aus der Textierung nicht klar zu er
sehen war, daß ein überlebender Ehegatte, der 
auf ein Vorausvermächtnis Anspruch hat, hin-
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'5i~tlich;; \iler .' Hausratsentschä&igung. vorzugs
weise-ansptudtsberemtigt sein soll. Der neue 
Text 9011 klarstellen, daß der erbberechtigte über
lebende Ehegatte hinsichtlich der Hausratsent
schädigung' allfällige gleichfalls erbberechtigte 
überlebende Kinder zur Gänze ausschließt. Die 
Neufassung des § 2 bildet gleichzeitig die Mög
lichkeit, zwischen dem "Geschädigten" (§ 2 
Abs. 1) und den Personen, denen das Gesetz 
im Falle des Todes des Geschädigten einen ori
ginären Anspruch einräumt (in späteren Para
graphen als "sonst Anspruchsberechtigte" be
zeichnet), deutlich zu unterscheiden. Die Fassung 
läßt auch keinen Zweifel daran; daß die An
sprüche der gemäß § 2 Abs. 2 Berechtigten nicht 
in den Nachlaß fallen und daher auch nicht mit 
einer Erbschaftssteuer belastet werden. Die No-· 
vellierung wurde schließlich·· auchzurri. Anlaß· 
genommen, dem erbberechtigten Lebensgefährten 
(nach Maßgabe seines Erbrechtes) einen Anspruch 
einz~räumen. 

Zu Art. I Z. 3:. 

Nach Auffassung der' Antragsteller sollten auf 
eine Entschädigung nach dem Kriegs- und Ver
folgungssachschädengesetz nur Zuwendungen und 
Leistungen ~ngeredmet werden, die der Geschä
digte zur Abgeltung eines Schadens erhalten hat, 
für den er nach diesem Gesetz Entschädigung 
beanspruchen kann.· Diesem Gedanken (getrennt 
nach den beiden grundsätzlichen Entschädigungs
tatbeständen des § 1 lit. a beziehungsweise 
§Uit .. bdes Gesetzes) trägt die Neuformulierung 
der Abs. 2 und 3 Recl1imng. 

FÜr die Fälle, in denen jedoch nicht feststeht, 
inwieweit Zuwendungen und Leistungen als Ent
schädigung fur solche Schäden gewährt wurden, 

. erweist es sich auf Grund der bisher gesammelten 
praktischen Erfahrungen als notwendig, eine be
sondere Regel aufzustellen. Der im Entwurf 
vorgeschlagenen Regelung liegt die Annahme 
zugrunde, daß auf verlorenen Hausrat 10 v. H. 
und auf verlorenes Berufsinventar 25 v. H. 
solcher Zuwendungen und Leistungen entfal}en. 
Dementsprechend soll die Anrechnung nur in 
diesem beschränkten. Ausmaß . erfolgen. Diese. 
Regel soll ill gleicher Weise für Zuwendungen 
des Fonds zur Hilfeleistung an politisch Ver
folgte, die ihren Wohnsitz und ständigen Auf
enthalt, im Ausland haben (Hilfsfonds), und für 
sOllstige Pauschalzuwendungen und -leistungen 
der angeführten Art gelten. Zuwendungen des 
Hilfsfonds gemäß§ 4, Buchstaben A und B, des 
Hilfsfondsstatuts sollen überhaupt nicht an
gerechnet werden, weil sie Personen, die eine 
dauernde Gesundheitsschädigung erlitten haben 
oder dauernd erWerbsunfähig wurden, im Hin
blick darauf gewährt wurden. Diesem Gedanken 
trägt die Bestitnmung des Abs. 4 Rechnung. 

Dieiin bisherigen Abs. 4 enthaltene Regel, 
daß Haftimtschädigungen und Beamtenentschä-

digungen sowie Zuwendungen, die ausschließlid\ 
zur Behebung . von· Schäden an Liegenschaften 
oder wegen Gesundheitsschädigungen gewährt 
wurden, nicht anzurechnen sind, ergibt sich aus 
der Neufassung der Abs. 2 und 3, sodaß eine 
dem bisherigen Abs. 4 entsprechende Bestimmung 
entbehrlich wird. 

Aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung 
sollen nach der Bestimmung des neuen Abs. !) 

Zuwendungen oder Leistungen der in Abs. 4 
genannten Art bis zu einem ßesamtbetrag VOll 
1000 S nicht angerechnet werden. Wurden die 
Zuwendungen seinerzeit in Reichsmark gewährt, 
so ist für die Frage der Anrechnung eine Reichs-

. rriark gleich ein Schilling zu setzen. 

Zu Art. I Z. 4: 

Durch die Streichung der Worte "Liste zur" 
im § 5 .Abs. 1 soll bewirkt werden, daß zur 
Feststellung, ob das Viertel beziehungsweise Drit
tel der Höchsipunkteanzahl err,eicht wird, rucht 
nur wie bisher die Punkte der verlorenen Gegen
stände laut Liste, sondern· auch die gemäß Zif
fer 4 der Anlage für Wäsche, Geschirr, Besteck 
und sonstigen kleinen Hausrat zuzuerkennenden 
Punkte veranschlagt werden. Dadurch werden 
die erforderlichen Bruchteile der Höchstpunkte-

. anzahl leichter erreicht als bisher. 

Zu Art. I Z. 5: . 

Der neu aufgenommene Abs. 3 stellt klar, daß 
in jenen Fällen, in denen der Geschädigte ver
storben ist,' nicht nur das Einkommen des Ge
schädigten, sondern auch das des nach § 2 Abs. 2 
Anspruchsberechtigten für die Gewährung der 
Entschädigung maßgebend ist. 

Zu Art. I Z. 6: 

Durch die Hinaufsetzung der Grenze des Jah
reseinkommens im Jahre 1955 von 9006 Sauf 
15.000 S wird der Kreis jener Personen, die eine 
Entschädigung bekommen, :auch wenn der Bruch
teil der Höchstpunkteanzahl gemäß § 5 Abs. 1 
nicht erreicht wird, erweitert. Dies erscheint aus 
sozialen Erwägungen gerechtfertigt. 

Zu Art. I Z. 7: 

Im § 6 Abs. 1 des· Gesetzes ist das Einkom
mensteuergesetz 1953 in der Fassung der Einkom
mensteuergesetznovelle 1957, BGBl. Nr. 283, be
zogen. Da jedoch gemäß § 5 das Einkommen des 
Jahres 1955 maßgebend ist, war die Bezugnahme 
auf die Einkommensteuergesetznovelle 1957 irrig. 

Der Gesetzestext wird durch die Neufassung 
auch verdeutlicht, weil. nunmehr wie im § 5 
Abs.l und 2 auch im § 6 Abs. 1 ausschließlich 
das Jahr 1955 genannt wvrd. 

Die neue Fassung stellt ferner klar, daß im 
Ausland aus öffentlichen Mitteln gewährte Für-
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sorgerenten so wie derartige Fürsorgerenten im 
Inland dem Einkommen n:ichtzuzurechnen sind. 
Bezüge aus einer ausländischen Sozialversicherung 
fallen. natul'gemäß sowie Bezüge aus einer in
ländischen Sozialversicherung unter den Begriff 
Einkommen. 

Zu Art. I Z. 8: 

Die begriffliche Trennung in Geschädigte, m 

3 

Zu Art. I Z. 16: 

Um eine einheitliche Vorgangs weise nichte nur 
in Rechtsfragen (§ 26 Besatzungsschädengesetz}, 
sondern auch bei der Verwendung der im 
Bundesfina.r:tzgesetz vorgesehenen Mittel tun
liehst sicherzustellen, soll es dem Vorsitzenden 
. obliegen, entsprechende Vorkehrungen;. zu 
. treffen. 

deren Vermögen der Schaden eingetreten ist Zu Art: I Z. 17: 
(§ 2 Abs. 1) und in sonstige Anspruchsberechtigte Aus den zu Punkt 12 angeführten Gründen 
(§ 2 Abs. 2) muß im Gesetz einheitlich durchge- waren die Fristen entsprechend zu verlängern. 
führt werden (vergleiche auch die Punkte 13 . 
und 14). Durch die Neufassungdes § 18 Abs; 1 wird 

den Finanzlandesdirektionen unmittelbar durch 

Zu Art. I Z. 10: 

Schon aus dem Zusammenhalt der einzelnen 
Bestimmungen des Gesetzes ergibt sich, daß ein 
Härteausgleich ausschließlich nur der Person ge
währt werden kann, in deren Vermögen der 
Schaden eingetreten' ist. Da jedoch vereinzelt 
Zweifel aufgetaucht sind, ersch'eint es zweck
mäßig, dies unmißverständlich zum Ausdruck zu 

• J 

brmgen. 

Zu Art. I Z. 11: 

Im § 11 Albs. 2 des Gesetzes ist das Wort 
"Anspruchswerber" fehl am Platz, weil auf die 
Gewährung eines Härteausgleiche!f niemandem 
ein Anspruch zusteht. 

Zu Art. I Z. 12: 

Die Durchführung des Kriegs- und Ver
folgungssachschädenge.retzes konnte hinsichtlich 
des Härteaus'gleiches. aus administrativen Grün
den nicht in den Zeitabschnitten durchgeführt 
werden, die seinerzeit dem Gesetzgeber vor
schwebten. Die im Gesetz vorgesehenen Fl'isten 
erscheinen daher zu kurz und wären ent
sprechend zu verlängern. Die Anmeldefrist sollte 
für Härteaus,gleiche und Entschädigungen gleich
lautend bis Ende 1959 verlängert werden. 

Zu Art. I Z. 13 und 14: 

Di~ text1iche Fassung der §§ 14 Abs. 2 und 15 
Abs. 1 und 2 wäre an die unter Punkt 2 ge
macltte Unterscheidung zwischen den Geschä
digten und ·den sonst Anspruchsberechtigten an
zupassen. 

Zu Art. I Z. 15: 

i-fier war neben der Knderung des Anfangs
termines, die wegen der Verlängerung der An
meldefrist ·erforderlich wird, auch eine textliche 
Verbesserung vorzunehmen. 

das Gesetz aufgetragen, durch entsprechende 
Gruppierung der Ansuchen die von der 
Bundesentschädigungskommission gemäß § 18 
Abs. 2 vorzunehmende Reihung vorzubereiten; 
diese Vorarbeit der Finanzlandesdirehionen 
wird zur Entlastung der Bundesentschädigungs
kommission beitragen und die einheitliche Be- . 
handlung der Ansuchen erleichtern. 

Zu Art. I Z. 18: 

Während die Bundesentschädigungskommission 
über ,die einzelnen Härteausgleichsansuchen ge~ 
mäß § 20 Abs. 3 Besatzungsschädenge'seiz in 
Dreiersenaten entscheidet, wird für die gr,und
legende Auswahl der im Finanzjahr zu be
handelnden Fälle. ein verstärkter Senat vorge.
sehen. 

Zu Art. I Z. 19: 

Gemäß § 18 Abs. 3 kann die Bundesentschädi
O'unO'skommission der Finanzlandesdirektion auf
;rag:n, Erhebungen zu pflegen und Vorschläge 
über die Höhe des im einzelnen Fall zu ge
währenden Härteausg,leiches zu machen. In der 
Praxis wird sich vielfach die Notwendigkeit er
geben, daß ,die Finanzlandesdirektion Erhebungen 
pflegt, um die grundsätzlichen Vorauss:tzungen 
für die Gewährung eines Härteausgletches zu 
klären und diesbezüglich der Bundesentschiidi
gungskommission Vorsch'läge zu erstatten. Die 
Neufassung soll der Bundesentsch1tdigungskom
mission die Möglichkeit geben, auch solche Auf
träge zu erteilen. 

Zu Art. I Z. 20: 

Das Wort "Entschädigungen" im Abs. 1 des 
§ 19 wäre durch da:s Wort "Beträge" zu er
setzen, um klarzustellen; daß nicht nur. El'lt
schädigungsheträge, sondern auch Zahlungen 
auf Grund von Ansuchen um Gewährung 
eines Härteausgleiches keine steuerpflichtigen 
Einn3;hmen bilden. 
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Zu Art. I Z. 21: 

Der dem § 19 angefügte A:bs. 3 stellt klar, 
daß Verzichts erklärungen einer gemäß § 2 
Abs. 2 anspruchS'berechtigten Person zugunsten 
einer anderen gemäß Abs. 2 anspruchsberechtig
ten Person der Br;bschafts- und Schenkungssteuer 
nicht unterliegen. 

Der Finanz- und Budgetausschuß hat nach 
einer Wortmeldung des Abgeordneten M a r c h
ne r den von den Abgeordneten Mac h u'n z e" 

Machunze 
Berichterstatter 

Ferdinanda F los s man n und Genossen be
antragten Gesetzestext angenommen. Dieser 
Gesetzestext ist in der vom Ausschuß be
schlossenen Fassung dem Bericht beigedruckt. 

Der Finanz- und BudgetaussdlUß stellt somit 
den An t rag, der Nationalrat wolle dem a n
g e s chi os sen enG e se t zen t w u r -f die 
verfassungsmäßige Zustimmung erteilen. 

, . 

Wien, am 11. März 1959 

Ferdinanda Flossmann 
Obmann 

650 der Beilagen VIII. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original)4 von 7

www.parlament.gv.at



5 

). 

Bundesgesetz vom , mit I 3. § 4 hat zu lauten: 
dem das Kriegs- und .yerfoIg~ngssachschä-1 ,,§ 4~ (1) Wurde vor dem Inkrafttreten dieses 

dengesetz abgeandert wird. Bundesgesetzes aus Mitteln einer der Alliierten 

Der Nationalrat hat br;:schlossen: 

Artikel I. 

Das Kriegs- und Verfolgungssachschädengesetz', 
BGBl. Nr. 127/1958, wird abgeändert wie folgt: 

1. Im § 1 lit. b hat es anstatt "durch Maß
nahmen politischer Verfolgung" zu lauten "durch 
Maßnahmen oder Eingriffe politischer Verfol-
gung". 

2. § 2 hat zu lauten: 

,,§ 2. (1) Entschädigung ist der Person zu ge
währen, in der,en Vermögen der Schaden em
getreten ist (Geschädigter). 

(2) Ist die Person, in deren Vermögen der 
Schaden eingetreten ist, verstorben, bevor es zu 
einer Einigung mit der Finanzlandesdirektion ge
kommen oder eine Entscheidung der Bundes
entschädigungskommission wirksam geworden ist, 
so sind der' überlebende Ehegatte (der Lebens
gefährte) sowie die Kinder und Enkel des Ver
storbenen, sof,ern diese Personen mit dem Ver
storbenen im gemeinsarrien Haushalt gelebt haben 
und nach ihm erbberechtigt oder pflichtteils
berechtigt sind, anspruchsberechtigt. Sind mehrere 
Personen gleichzeitig anspruchsberechtigt, so wird 
die Entschädigung im Verhältnis ihrer Erbrechte 
(Pflichtteilsrechte) zueinander gereiltj die Haus
ratsentschädigung gebührt jedoch dem über~ 
l<;!benden erbberedltigtea Ehegatten vorzugsweise. 
Hatte der Verstorbene einen Anspruch auf Ent
schädigung bereits angemeldet, so ist diese An
meldung für die g,emäß diesem Absatz Anspruchs
berechtigten bindend. 

(a) Solange ein Entschädigungsanspruch nicht 
durch eine -Einigung mit det Finanzlandesdirek
tion oder durch' ~ine wirksam gewordene Ent
scheidung der Bundesentschädigungskommission 
feststeht, kann er nicht vererbt, rechtsgeschäftlich 
übertragen, verpfändet oder gepfändet werdenj 
doch kann eine Person, die gemäß Abs. 2 an
spruchsberechtigt ist, zugunsten einer anderen 
gemäß Abs. 2 ansp.ruchsberechtigten Person durch 
eine. gegenüber der Finanzlandesdirektion ab
gegebene Erklärung verzichten." 

oder Assoziierten Mächte oder unmittelbar aus 
Bundesmitteln zur' Abgdtung von Schäden, für 
die nach diesem Bundesgesetz Entschädigung ge
währt wird, Zahlung geleistet und hat der Ge
schädigte oder nach seinem Tode ein sonst An
spruchsberechtigter eine. schriftliche Erklärung 
abgegeben und darin auf weitere Ansprüche 
verzichtet, so können auch auf Grund dieses 
Bundesgesetzes für Schäden, auf die sich der Ver
zicht bezieht, keine weiteren Ansprüche geltend 
gemach t werden. 

(2) Auf eine Entschädigung, die für einen durch 
Kriegseinwitkungen oder durch Handlungen VOn 
Streitkräften der Alliierten oder Assöziierten' 
Mächte (§ 1 lit. a) erlittenen Schaden nach dies·ern 
Bundesgesetz gewährt wird, sind Zuwendungen 
oder Leistungen anzurechnen, die der Geschädigte 
oder der sonst Anspruchsbel"'echtigte zur vollen 
oder ceilweisen Abgeltung eines solchen Schadens 
aus Bundesmitteln, sonst aus inländischen öffent
lichen Mitteln oder öffentlichen Fonds oder auf 
Grund der deutsdlen Kriegssachschad1ensvorschrif
ten erhalten hat oder erhält. 

(3) Auf eine Entschädigung, die für einen durch 
Maßl1ahmen oder Eingriffe politischier Verfolgung 
(§ 1 lit. a) erlittenen Schaden nach diesem Bundes
gesetz gewährt wird, sind ZUwendungen oder 
Leistungen anzurechnen, die der Geschädigre oder 
der sonst Anspruchsberechtigte zur vollen oder 
teilweisen Abgeltung eines solchen Schadens aus 
Bundesmitteln, son~t aus inländismen öffentlichen 
Mitteln oder. öffentlichen Fonds oder auf Grund 
der deutschen Wiedergutmachungsgesetzgebung 
erhalten hat oder erhält. . 

(4) Zuw:endungen oder Leistungen des ,Fonds 
zur Hilfeleistung an politisch Verfolgte, die ihren 
W ohnsi tz und ständigen Aufenthai t im Ausland 
haben (Hilfsfonds)' - ausgenommen Zuwendun
gen oder' Leitsungen an dauernd gesundheits
gesch1idigte oder dauernd erwerbsunfähige Ver- . 
folgte gemäß § 4 Buchstabe A odetB des Hilfs
fondsstatuts - sind mit 10 v. H. auf eine gemäß 
§ 1 lit. b gebührende Entschädigung für Haus
ratsschäden und mit 25 v. H. auf eine gemäß 
§ 1 lit. b gebührende Entsmädigung für Schäden 
an zur Berufsausübung erforderlichen Gegen
ständen- anzurechnen. Diese Regel gilt sinngemäß' 
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für sonstige Zuwendungen oder Leistungen, bei 
denen nicht bestimmt ist, inwieweit sie der Ge
schädigte oder der sonst Anspruchsberechtigte als 
Schadensabgeltung für Schäden erhalten hat, für 
die er Entschädigung nach § 1. lit. a oder § 1 
Iit. b dieses Bundesgesetzes beanspruchen kann. 

(5) Zuwendungen oder Leistungen sind gemäß 
Abs. 4 nur insoweit anZUl'edlnen, als sie zu
sammen den Betrag von 1000 S übersteigen. 

(6) Durch die Abs. 1 bis 5 wird § 28 des Be
satzungsschädengesetzes, BGBL Nr. 126/1958, 
nicht berührt." ' 

4. Im § 5 Abs. 1 sind in der fünften Zeile die 
\Vorte "Liste zur" zu streichen. § 5 Abs. 1 
letzter Satz erhält die Absatzbezeichnung ,;(2)". 
Die bisherigen Abs. 2 und 3 des § 5 erhalten die 
Absatzbezeichnung,,{4)" und ,,(5)". 

. 5. Im § 5 wird ein neuer Abs. 3 eingeschaltet, 
der zu lauten hat wie folgt: 

,,(;~) Ist der Geschädigte vor Ende des Jahres 
1955 verstorben, so müssen die in den Abs. 1 
und 2 hinsichtlich der Einkommenshöhe ange
gebenen Voraussetzurtgen in der. Person des sonst 
A~sprudlsber'echtiguen und, wenn der Geschädigte 
nach 1955 verstorben ist, sowohl in der Person 
des Geschädigten als auch in d'cr Person des sonst 
Ansprudlsherechtigten gegeben sein." " 

6. Im neuen Abs. 4 des § 5 hat es statt ,,9000 S" 
zu lauten ,,15.000 S"j im neuen Abs. 5 des § 5 
hat es anstatt "Abs. 1 und 2" zu lauten "Abs. 1, 
2 und 4 ". 

7. §' 6 hat zu lauten: 

,,§ 6. (1) Der Begriff Einkommen ist im Sinne 
des für das Veranlagungsjahr 1955 geltenden Ein
kommensteuergesetzes zu verstehen; gleichvid, 
ob die Einkünfte im Inland oder Ausland erzieh 
wurden. Dem Einkommen sind jedoch abgezogene 
Verlustvorträge wieder zuzurechnen. Bezüge aus 
öffentlichen Mitteln oder Mitteln einer öffent
lich'en Stiftung, die wegen Hilfsbedürftigkeit ge
währt wurden, sind dem Einkommen auch dann 
nicht zuzurechnen, wenn sie aus dem Ausland 
bezogen wurden. Einkünfte von Ehegatten, die 
im gemeinsamen Haushalt lebten, und von 
Lebensgefähroen sind zusammenzurechnen. 

(2) Auf Verlangen der Finanzlandesdirektion 
sind die .Lohnbestätigung des Dienstgebers oder 
sonstige geforderte Nachweise über das' Einkom
men vorzul:egen." 

8. Im § 8 Abs. i sind die Worte "eInem Ge
schädigten," d~rch die Worte "einem Gesdlädlg
ten oder sonst Ansprudlsberedltigten," zu er
setzen. 

9. § 9 Abs. 3 haC'zu lauten: 

,,(3) Die B1estimmung·en des § 5 Abs. 3 bis 5 
und der §§ 6und 7 sind sinngemäß anz\Jwenden." 

10. Dem § 11 Abs. 1 ist ein Satz anzufügen, 
der zu lauten hat wie folgt: "Ein Härteausgleidl 
kann ausschließlich der Person gewährt werden, 
in deren Vermögen der Schaden eingetreten ist." 

11. Im § 11 Abs. 2 ist das Wort "Anspruchs
werber" durch das Wort "Härteausgleichswerber" 
zu erse~en.· 

12. Im § 13 Abs. 1 und 3 hat die Frist statt 
,,30. Juni 1959" zu lauten ,,31. Dezember 1959". 

13. Im § 14 Abs. 2 sind die' Worte "der Ge
schädigte" durch folgende Worte zu ersetzen: 
"der Geschädigte, der sonst Anspruchsberechtigte 
oder der Härteausgleichswerber". 

14. Im § 15 Abs. 1 sind nach den Worten "dem 
c:;eschädigten" die Worte "oder dem sonst An
spruchsherechtigten"und im § 15 Abs. 2 nach 
den Worten "der Geschädigte" die Worte "oder 
eier sonst Anspruchsberechti.gte"einzufügen. 

15. § 16 Abs. 1 hat zu lauten: 

,,(1) Für Personen, die bei Inkrafttretcn dieses 
Bundesgesetzes das 70. Lebensjahr vollcndet 
haben oder deren .Einkünfte im Jahre 1955 den 
Betrag von 9000 ~ nicht überstiegen haben,. wird 
alS Anfartgstermin für den Ablauf der sechs.
monatigen Frist, nach deren Ablauf die Bundes
entschädigungskommission angerufen werden 
kann (§ 15 Abs. 2), der 31. Dezember 1959 fest
gesetzt." 

16. Dem § 17 wird ein Abs. 3 angefügt, der 
zu lauten hat: 

,,(a) Der Vorsitzende der Bundesentschädigungs
kommission hat bei voller Wahrung der Un
abhängigkeit der Mitglieder der Bundesentschä
digungskommission Vorsorge zu treffen, daß' bei 
Entscheidungen gemäß § 11 Abs. 2 einheitlich 
vorgegang·en wird." 

.17. § 18 Abs. 1 hat zu lauten: 

,,(1) Ansuchen weg-en Gewährung eines Härte
ausgleiches gemäß § 11 sind, sofern sie bis 
30: Juni 1959 bei der Finanzlandesdirektion ein
langen, bi's 30. September 1959 der Bundes
entschädigungskommission vorzulegen; bis 
31. Dezember 1959 eingelangt.e Ansuchen 
sind der Bundesentschädigungskommission bis 
31. März 196Q vorzulegen. Dabeihat die· Finanz
hndesdirektion die Ansudlen tunlichst nach dem 
Grad der wirtscbaJtlichen Not und nach den .per
sönlichen Verhältnissen der Geschädigten in 
Gruppen zusammenzufassen..". 

iS .. Dem §18 Ahs. 2 wird ein Satz angefügt; 
der Zl! ·bl.uten hat: "Drese Auswahl trifft die 
Bundesentschädigungskommission durch den Vor
sitzenden und je zwei Beisitzer der ersten und 
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zweiten Gruppe (§ 21 Abs. 2 des Besatzungs
schä,dengesetzes, BGBL Nr. 126/1958)." 

19. Im § 18 Abs. 3 sind dre Worte "einen Ent
schädigungsbetrag vorzuschlagen" durch die 
Worte zu ersetzen "zu den Ansuchen um Ge
währung eines HärteausgIeiches sowohl dem 
Grunde als auch der Höhe nach Stellung zu 
nehmen". 

20. §, 19 Abs. 1 hat zu lauten: 

,,(1) Beträf;e, die auf Grund dieses Bundes
gesetzes ausgezahlt werden, bilden keine steuer
pflichtigen Einnahmen." 

'/ 

21. Dem § 19 ist ein Abs.' 3 anzufügen, der zu 
laUben hat: 

,,(3) Ein Verzicht gemäß § 2 Abs. 3 unterliegt 
nicht der Erbschaf~s- und Schenkungssteuer." 

Artikel H. 

Die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes treten 
mit 5. Juli 1958 in Kraft. 

Artikel III. 

Mit der Vollziehung di,eses Bundesgesetzes ist 
das Bundesministerium für Finanzen betraut. 
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